
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Nationalrats-Wahlordnung 1992 

Kundmachungsorgan 

BGBl.Nr. 471/1992 

§/Artikel/Anlage 

§ 7 

Inkrafttretensdatum 

01.05.1993 

Text 

Wirkungskreis der Wahlbehörden und der Wahlleiter 

§ 7. (1) Die Durchführung und Leitung der Wahlen obliegt den Wahlbehörden. Die Wahlleiter haben die 
Geschäfte zu besorgen, die ihnen nach diesem Bundesgesetz zukommen. Sie haben auch die Sitzungen der 
Wahlbehörden vorzubereiten sowie die Beschlüsse der Wahlbehörden durchzuführen. 

(2) Den Wahlbehörden werden die notwendigen Hilfskräfte und Hilfsmittel aus dem Stand des Amtes 
zugewiesen, dem der Wahlleiter vorsteht oder von dessen Vorstand er bestellt wird. Die damit verbundenen 
Kosten sind von der Gebietskörperschaft zu tragen, die für den Aufwand des betreffenden Amtes aufzukommen 
hat. 


